
Rechtssammlung der Stadt St.Gallen  

[Geschäftsnummer]

Vorlage Stadtparlament

Reglement über die Entschädigung der 
Mitglieder des Stadtparlaments

Vom ...

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SRS Nummern)

Neu: 151.11
Geändert: –
Aufgehoben: –

Das Stadtparlament erlässt gestützt auf Art. 106 des Geschäftsreglements 
des Stadtparlaments1) folgendes Reglement:

I.

1. Allgemeine Bestimmungen

Art.  1 Zweck

1 Dieser Erlass regelt die Sitzungsgelder sowie pauschalen Entschädigun-
gen für Mitglieder des Stadtparlaments, die Fraktionsentschädigungen sowie 
weitere Beiträge für die Parlamentstätigkeit.

Art.  2 Auszahlung

1 Die Auszahlung der Sitzungsgelder erfolgt nach jeder Sitzung.
2 Die Auszahlung der pauschalen Entschädigungen erfolgt jährlich. Bei ei-
nem Rücktritt oder einer Ersatzwahl während eines Amtsjahres werden die 
pauschalen Entschädigungen pro rata ausgerichtet.

1) SRS 151.1
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Art.  3 Teuerungsindexierung

1 Nachfolgende  Sitzungsgelder  und  Entschädigungen  basieren  auf  dem 
Landesindex der Konsumentenpreise von 101.9 (Dezember 2015 = 100). 
Erhöht sich der Index um 5 oder mehr Punkte, so werden die Sitzungsgelder 
und Entschädigungen auf den 1. Januar des folgenden Kalenderjahres ent-
sprechend der eingetretenen Teuerung angepasst.

Art.  4 Sozialversicherungsrechtliche Beiträge

1 Soweit Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten sind, werden diese von 
den Sitzungsgeldern und Entschädigungen abgezogen.
2 Nachfolgende Sitzungsgelder und Entschädigungen verstehen sich brutto, 
d.h. vor Abzug allfälliger sozialversicherungsrechtlicher Beiträge.

2. Ansätze für Sitzungsgelder

Art.  5 Sitzungsgelder

1 Die Mitglieder des Stadtparlaments haben Anspruch auf ein Sitzungsgeld 
für die Teilnahme an Sitzungen des Parlaments, des Präsidiums sowie der 
parlamentarischen Kommissionen und allfälliger Ausschüsse.
2 Es werden folgende Sitzungsgelder ausgerichtet:

a) Stadtparlament
1. Pauschal für die ersten drei Stunden: CHF 100
2. Jede weitere halbe Stunde: CHF 15

b) Kommissionen und Präsidium des Stadtparlaments sowie allfällige 
Ausschüsse
1. Erste Stunde: CHF 40
2. Jede weitere halbe Stunde: CHF 15

Art.  6 Entschädigungsberechtigter Aufwand

1 Für die Berechnung der Sitzungsgelder wird die Zeit berücksichtigt, die an 
Sitzungen aufgewendet wird. Allfällige weitere Aufwände und Auslagen gel-
ten durch die Sitzungsgelder grundsätzlich als abgegolten, so insbesondere 
auch die Vorbereitungsarbeiten für die Sitzungen.
2 Für die Berechnung der Sitzungsgelder wird auf eine halbe Stunde auf- 
oder abgerundet.
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3 Bei verspätetem Erscheinen oder vorzeitigem Verlassen der Sitzung wird 
trotzdem das volle Sitzungsgeld ausgerichtet.

Art.  7 Vorsitzendes Mitglied

1 Die Präsidentin bzw. der Präsident des Stadtparlaments erhält das doppel-
te Sitzungsgeld.
2 Präsidentinnen bzw. Präsidenten der parlamentarischen Kommissionen so-
wie allfälliger Ausschüsse erhalten das doppelte Sitzungsgeld für die Kom-
missionssitzungen.
3 Im Falle einer Stellvertretung erhält die Vizepräsidentin bzw. der Vizepräsi-
dent das doppelte Sitzungsgeld.

3. Pauschale Entschädigungen

Art.  8 Pauschalen

1 Zusätzlich  zum  Sitzungsgeld  werden  folgende  jährliche  pauschale  Ent-
schädigungen geleistet:

a) Präsidentin bzw. Präsident des Stadtparlaments CHF 2'000
b) Vizepräsidentin bzw. Vizepräsident des Stadtparla-

ments CHF 400
c) Präsidentin bzw. Präsident der Geschäftsprüfungskom-

mission CHF 500
d) Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission CHF 150
e) Fraktionspräsidentin bzw. Fraktionspräsident CHF 400

Art.  9 Fraktionsentschädigungen

1 Die Fraktionen erhalten je Mitglied eine jährliche Pauschalentschädigung.
2 Die Höhe dieser Entschädigung beträgt je Fraktionsmitglied CHF 100 pro 
Sitzung des Stadtparlaments.  Für Kommissions- und Präsidiumssitzungen 
werden keine Fraktionsentschädigungen geleistet.
3 Die Pauschalentschädigung wird auch an Mitglieder des Stadtparlaments 
ausgerichtet, die keiner Fraktion angehören.
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4. Besondere Entschädigungen und weitere Beträge

Art.  10 Besondere Entschädigungen

1 Für besonderen Aufwand und ausserordentliche Beanspruchung können 
Mitglieder besonders entschädigt werden.
2 Das Präsidium setzt diese Entschädigungen im Rahmen des vorhandenen 
Kredits fest.

Art.  11 Beiträge an Anlässe und Institutionen

1 In jeder Legislatur werden den Kommissionen für eine Reise sowie ein Es-
sen folgende Beiträge geleistet:

a) Reise pro Kommissionsmitglied: CHF 1'400
b) Essen pro Kommissionsmitglied: CHF 120
2 Für die  Präsidentinnen-  bzw.  Präsidentenfeier  des Stadtparlaments wird 
ein Beitrag von höchstens CHF 17'000 geleistet.
3 Der  Sportclub  des  Stadtparlaments  erhält  eine  Jahrespauschale  von 
CHF 6'500.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten.
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St.Gallen, Im Namen des Stadtparlaments
Die Präsidentin:
Barbara Frei
 
Der Ratssekretär:
Manfred Linke
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